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Antrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, Harry Scheuen-
stuhl, Herbert Woerlein, Annette Karl, Natascha Kohnen, Andreas 
Lotte, Bernhard Roos SPD 

Bessere Regulierung bei produktergänzenden Versicherungen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass durch eine Streichung des Ausnahmetatbestands 
§ 34d Abs. 9 Nr. 1. der Gewerbeordnung (GewO) und § 66 Satz 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) für den Vertrieb von produkt-
ergänzenden Versicherungen die gleichen Grundvoraussetzungen 
gelten wie beim generellen Versicherungsvertrieb. 

 

 

Begründung: 

Der Vertrieb von produktergänzenden Versicherungen, dies sind Ver-
sicherungen, die als Ergänzung zu einer Ware angeboten werden, ist 
bisher äußerst rudimentär reguliert. Die betreffenden Vermittler sind 
entweder per se vom Anwendungsbereich der Regulierung ausge-
nommen oder können sich auf Antrag befreien lassen. Es gibt daher 
weder Vorgaben an die Mindestqualifikation oder an die gewerbliche 
Zuverlässigkeit noch an die Beratungsqualität. Der Absatz dieser Ver-
sicherungen steigt in den letzten Jahren jedoch deutlich. Abgesichert 
sollen damit spezielle Risiken wie Diebstahl von Mobiltelefonen, Rei-
serücktritt, beschädigte Brillen oder einzelne defekte Elektrogeräte 
werden. Gerade im Bereich der Handyversicherungen besteht ein 
sehr großer Absatzmarkt, so dass für die Verbraucherinnen und Ver-
braucher oft deutliche Nachteile durch mangelhafte bzw. fehlende 
fachkundige Beratung entstehen. Die Preise für eine Versicherung 
liegen hier im Schnitt bei 10 bis 20 Prozent des Neukaufpreises für ein 
Smartphone pro Jahr. Dies ist verglichen mit Kfz-Versicherungen ext-
rem teuer. Bei einem Auto im Wert von 10.000 Euro würde dann die 
Kfz-Versicherung statt des üblichen durchschnittlichen Jahresbeitrags 
von 550 Euro, 1.500 Euro jährlich kosten. Zudem kommen noch häu-
fig unbewusste Doppelabsicherungen oder das Problem, dass letztlich 
häufig doch keine Schadensabdeckung gegeben ist. Dies führt zu 
finanziellen Schäden der Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Beim Vertrieb von produktergänzenden Versicherungen ist es daher 
zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zwingend not-
wendig, dass auch dort die grundlegenden Anforderungen, die Sach-
kunde der Vermittler, die Pflicht zur Beratung und die Haftung des 
Versicherungsunternehmers gesetzlich verankert werden. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und 
Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, 
Klaus Adelt, Harry Scheuenstuhl u.a. SPD 
Drs. 17/17744 

Bessere Regulierung bei produktergänzenden 
Versicherungen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Florian von Brunn 
Mitberichterstatter: Dr. Martin Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zuge-
wiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft und 
Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Ener-
gie und Technologie und der Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen ha-
ben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 74. Sitzung am 28. September 2017 
beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Inf-
rastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie hat den Antrag in seiner 73. Sit-
zung am 26. Oktober 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen hat den Antrag in seiner 
79. Sitzung am 16. November 2017 mitbera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Klaus Adelt, Harry 
Scheuenstuhl, Herbert Woerlein, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Andreas Lotte, Bernhard Roos SPD 

Drs. 17/17744, 17/19125 

Bessere Regulierung bei produktergänzenden Versicherungen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen ist zum einen die Nummer 15 der Anlage. Es ist 

dies der Antrag der Abgeordneten Biedefeld, Schuster, Dr. Rabenstein und anderer, 

SPD, betreffend "Verzicht auf die Sperre frei werdender Stellen beim Zentrum Bayern 

Familie und Soziales …" auf Drucksache 17/17552, der auf Wunsch der SPD-Fraktion 

gesondert beraten werden soll, sowie zum anderen die Nummern 40 und 42 der Liste. 

Es sind dies die Dringlichkeitsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

der SPD-Fraktion betreffend "Rechtssicherheit bei der Erhebung der Erbschaftsteuer 

wiederherstellen" und "Sonderweg bei der Erbschaftsteuer beenden" auf den Drucksa-

chen 17/18251 und 17/18270. Auch diese beiden Anträge sollen gesondert beraten 

werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten 

der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltung-

en! – Auch keine. Nun frage ich die fraktionslosen Abgeordneten, ob und welchem 

Fraktionsvotum diese sich anschließen wollen. – Diese enthalten sich. Damit wird das 

protokollarisch so festgehalten. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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